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  An die Direktionen 
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Bearbeitet von: 
Lorenz Felderer 
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Zur Kenntnis: An die Landesdirektorin für Grund-, Mittel- und 
Oberschulen 
 
An die Mitglieder der Kontrollorgane 

 
 
 
 

 
 
Mitteilung 
 
Jahresabschluss 2020 

 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, 
sehr geehrter Herr Direktor, 
sehr geehrte/r Verwaltungsverantwortliche/r, 
 
Artikel 19 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, sieht Folgendes vor: 

− Der Jahresabschluss wird vom/von der Verwaltungsverantwortlichen auf das Kalenderjahr bezogen 
erstellt und besteht aus der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und dem Anhang. 

− In der Gewinn- und Verlustrechnung sind zusammenfassend die auf das Rechnungsjahr bezogenen 
Aufwendungen und Erträge und das Jahresergebnis der Schule im betreffenden Verwaltungszeitraum 
(Jahr 2020) angegeben. 

− Mit der Bilanz wird das Vermögen der Schule am Ende des jeweiligen Verwaltungszeitraums zu dem 
Zweck aufgezeigt, die Vermögens- und Finanzsituation darzulegen. 

− Der Anhang enthält alle Informationen, mit denen die Jahresabschlussdaten in Hinsicht auf die 
Finanz- und Vermögenssituation und die wirtschaftliche Lage wahrheitsgetreu, korrekt und klar 
verständlich und somit überprüfbar gemacht werden können. 

 
Laut Absatz 5 der oben angeführten Bestimmung unterbreitet die Schulführungskraft den Jahresabschluss 
mindestens 30 Tage vor Einberufung der zur Genehmigung anberaumten Schulratssitzung dem Kontrollorgan 
zur Prüfung und legt einen Lagebericht bei, den er/sie im Einvernehmen mit dem/der 
Verwaltungsverantwortlichen verfasst hat und in dem der Verwaltungsablauf der Schule und die erzielten 
Ergebnisse in Bezug auf den Dreijahresplan und auf das Budget erläutert werden. Der Jahresabschluss wird 
zusammen mit dem Prüfbericht des Kontrollorgans bis 30. April vom Schulrat genehmigt und ist bis 15. Mai 
der zuständigen Schulamtsleiterin/dem zuständigen Schulamtsleiter, zusammen mit allen Anlagen und dem 
Prüfbericht des Kontrollorgans, zu übermitteln, damit die in ihre/seine Zuständigkeit fallenden Maßnahmen 
getroffen werden können. 
 
Das Handbuch „Die Berichtigungsbuchungen der Schluss- und Eröffnungsbilanz der staatlichen Schulen“ 
(Version vom 22.01.2019) beinhaltet die Anweisungen zur Durchführung der Berichtigungsbuchungen, um zu 
einem korrekten wirtschaftlichen Jahresergebnis zu gelangen. In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, 
dass es für zweckmäßig erachtet wurde, jenen Teil der ordentlichen Zuweisungen (jene, die ohne 
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Zweckbestimmung zugewiesen wurden), der für die Durchführung der im Dreijahresplan des 
Bildungsangebots oder der zusätzlichen vom Schulrat genehmigten Projekte/Tätigkeiten, vorgesehen ist, 
gemäß Artikel 4, Absatz 5 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, für diesen 
Zweck zu bestimmen. Dieser Teil der ordentlichen Zuweisung, der für die Realisierung der geplanten, aber 
nicht zur Gänze durchgeführten Projekte/Tätigkeiten zweckbestimmt wurde, kann daher am Ende des 
Geschäftsjahrs auf das nächste Jahr übertragen werden und wird daher nicht in die Berechnung des Gewinns 
2020 einbezogen. 
 
Im Lagebericht müssen die im Dreijahresplan des Bildungsangebots vorgesehenen oder nachträglich vom 
Schulrat genehmigten Projekte/Tätigkeiten, die im Jahr 2020 nicht durchgeführt wurden, und der auf das 
nächste Geschäftsjahr aufgeschobene Betrag klar angegeben werden. 
 
Damit die Kontrollorgane den Prüfbericht zum Jahresabschluss termingerecht erstellen können, ist es 
erforderlich, dass diesen, innerhalb des in der Verordnung vorgesehenen Datums (30 Tage vor Einberufung 
der Schulratssitzung), folgende Unterlagen per E-Mail übermittelt werden: 
 

− Druck Saldenliste 
− Druck Kontoauszug 
− Kassenprüfungsprotokoll zum 31.12.2020 
− Lagebericht zum Jahresabschluss 
− Anhang (siehe Anlage) 
− Druck des Jahresabschlusses gemäß Zivilgesetzbuch mit Angabe der bewegten Konten 

 
Der Schulrat beschließt die Genehmigung des Jahresabschlusses 2020 und die Zweckbestimmung des 
eventuellen Gewinnes (Artikel 6 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 13. Oktober 2017, Nr. 38), so wie 
auch im Paragraf 8 des Handbuches „Die Berichtigungsbuchungen der Schluss- und Eröffnungsbilanz“ 
beschrieben. Der vom Schulrat genehmigte Jahresabschluss beinhaltet nicht die Auflistung der Konten. 
 
Nachdem der Jahresabschluss genehmigt ist, können die Schulen im Programm OBU3 die Buchungen für 
den Abschluss und die Eröffnung der Bestandskonten durchführen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Der Amtsdirektor 
Lorenz Felderer 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 
Anlage: 
Muster für den Anhang zum Jahresabschluss 
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